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„Jeder will glotzen, aber niemand 
will beglotzt werden“, kommentierte 
ein Blogger das Google-Street-
View-Dilemma. Der Präsident der 
Nationalen Datenschutzkommission, 
Gérard Lommel, erläuterte der woxx, 
was er dazu meint und wie er den 
Datenschutz im Allgemeinen sieht.

woxx: Wie ist die frappierende Un-
stimmigkeit zu erklären, dass Sie auf 
Ihrer Internetseite einen Musterbrief 
zur Beantragung der Pixelung von 
„Street View“-Hausansichten noch 
vor deren Veröffentlichung anbie-
ten - und andererseits das kaliforni-
sche Internetunternehmen dieses Ein-
spruchsrecht in Frage stellt? 

Gérard Lommel: Am Freitag hatte die 
nationale Datenschutzbehörde die 
Entscheidung getroffen, das Street-
View-Auto so lange zu stoppen, bis 
feststeht, dass Google das Wider-
spruchsrecht respektiert. Hier geht es 
um Artikel 30 des Datenschutzgeset-
zes. Im Grunde kann man sich nicht 
dagegen wehren, dass das eigene 
Haus fotografiert wird, denn es ist 
Teil des öffentlichen Raums. Relevant 
ist hier vor allem die Frage, was mit 
einer Aufnahme geschieht. Wenn je-
mand sie millionenfach ins Internet 
stellt, dann wird das Recht des Ei-
gentümers tangiert, und es besteht 
ein Widerspruchsrecht. Wir hatten 
ursprünglich Google grünes Licht ge-
geben, nachdem wir das Auto hin-
sichtlich der Nutzung von persön-
lichen WIFI-Daten kontrolliert und 
erneut auf die Bedingung verwiesen 
hatten, die dem Unternehmen schon 
vor einem Jahr mitgeteilt worden war: 
nämlich dass das Datenschutzgesetz 
ein allgemeines Widerspruchsrecht 
vorsieht. Google hat jedoch in der 
vorigen Woche Kläger eher entmutigt, 
im Vorfeld Widerspruch gegen die 
Darstellung ihres Hauses im Internet 
einzulegen. Begründet wurde dies 
mit der praktischen Schwierigkeit der 
Identifizierung von Häusern im Inter-
net: Es sei einfacher, es dem Benut-
zer anheimzustellen, ob er sein Haus, 
nachdem die entsprechenden Fotos 
online gestellt wurden, einfach per 
Mausklick löschen will oder nicht. 
Ein Haus nur auf der Grundlage einer 
angegebenen Adresse im Vorfeld zu 

lokalisieren und aus dem Netz zu ent-
fernen, sei weit schwieriger, behaup-
tet Google. 

Aber welche Lösung bevorzugt die 
Datenschutzkommission?

Die nationale Datenschutzkommis-
sion hatte vor einem Jahr auf ihrer 
Internetseite einen Musterbrief be-
reitgestellt, mit dem Bürger gegen die 
Darstellung ihrer Immobilien im In-
ternet Widerspruch einlegen konnten. 
Das heißt, wir haben stets auf ein all-
gemeines Widerspruchsrecht bestan-
den. Und nicht auf dem Verfahren, 
wie es in Deutschland praktiziert wur-
de. Hier wurden von Google auf einer 
Internetseite Raster vorgegeben, in die 
der Beschwerdeführer Angaben zum 
Bild seiner Immobile eintragen konn-
te, das daraufhin gelöscht wurde. 
Wenn also Google heute sagen kann, 
dass sie in Luxemburg nicht das glei-
che Verfahren angewendet wird wie 
in Deutschland, dann deshalb, weil 
wir das gar nicht gefordert haben. 
Stattdessen wollen wir, dass besorgte 
Eigentümer den Musterbrief der Da-
tenschutzkommission auch weiterhin 
benutzen können, um an den lokalen 
Repräsentanten von Google zu schrei-
ben. Ich bin sicher, dass wir bei den 
laufenden Gesprächen mit Google auf 
einen gemeinsamen Nenner kommen 
und ein Ergebnis erzielen werden, bei 
dem der Bürger kein geringeres Recht 
erhält.

In Deutschland haben mehr als 
244.000 Haushalte allein in den 20 
größten Städten und bundesweit 
mehr als eine Million Haushalte be-
antragt, ihre Wohnhäuser in dem 
Google-Dienst unkenntlich zu ma-
chen. Wieviele Personen haben in Lu-
xemburg bisher von dem Einspruchs-
recht Gebrauch gemacht?

Ich nehme an, dass es mittlerwei-
le rund 300 bis 500 Haushalte sind. 
Die Motivation hierfür lässt sich den 
Schreiben entnehmen, die bei der na-
tionalen Datenschutzkommission ein-
gegangen sind: So sorgen sich einige 
um ihre Kinder, andere erklären, dass 
es ihnen persönlich zwar egal sei, ob 
Google-Street-View ihr Heim fotogra-
fiert, dass sie jedoch fürchten, ein po-
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+++ Am Samstag standen die 
Tindersticks auf dem Programm 
des „Atelier“. Eine Entdeckung war 
dabei insbesondere die Vorgruppe 
- der irische Solokünstler David 
Kitt. Verglichen mit dem Aufgebot 
der Tindersticks war seine 
Bühnenpräsenz eher bescheiden: 
akustische Gitarre, Stimme 
und eine Begleitung auf dem 
Schlagzeug. Dafür kann Kitt eine 
Liebe zur Musik vorweisen, die 
ihn von seinem Umfeld abgrenzt: 
Seine melodiösen Kompositionen 
mit subtilen, volkstümlich irischen 
Elementen, seine schöne Stimme - 
welche zum Teil an Nick Drake 

erinnert - bestechen durch eine ungemein entspannte Leichtigkeit 
und Sensibilität. Viel ernster wurde es dann nach einer guten 
halben Stunde Wartezeit, als endlich die britischen Schwerenöter 
Tindersticks auf die Bühne traten. Vom ersten Atemzug an, der 
dunklen, tremolierenden Stimme des Sängers Stuart Staples bis zum 
Schluss zogen sie eine professionelle Show mit einem komplexen 
Instrumentarium durch. Neben Keyboard, Violine, E-Gitarren, E-Bass 
sowie Schlagzeug, kamen auch das Xylophon sowie ein Harmonium 
zum Einsatz. Die Band blieb ihrem chansonartigen und vielschichtigen 
Sound - einer Mischung aus Orchestermusik, Lounge-Jazz und Soul 
- treu. Auch wenn die Truppe es durchaus versteht emotionale Tiefe 
zu orchestrieren - wünschte man sich zum Ende hin etwas mehr 
Abwechslung.
+++ Am Mittwoch fand im Cercle-Cité der Film- und Diskussionsabend 
„Expériences d’ailleurs - défis pour le Luxembourg“ zum Thema 
Abtreibung statt - organisiert vom Kollektiv „Si je veux - pour 
l’autodétermination de la femme“. Eingeladen war die junge 
Regisseurin Sarah Diehl, die im Anschluss an ihren Film „Abortion 
democracy: Poland / South Africa“ Rede und Antwort stand. Ihr 
Film thematisierte die gegenläufigen Entwicklungen bezüglich des 
Schwangerschaftsabbruches seit den 90er Jahren in Polen und 
Südafrika. Sarah Diehl geht der Frage nach: Warum ist der Zugang 
zu einer illegalen Abtreibung in Polen leichter - als zu einer legalen 
in Südafrika? Obwohl der Film von Sarah Diehl bestehend aus 
Interviews mit Aktivistinnen, Gesundheitspersonal und betroffenen 
Frauen in seiner Aussage vielleicht noch geraffter hätte sein können, 
eröffnet er viele Fragen: Etwa warum die EU, die sich einerseits 
den Menschenrechten verpflichtet sieht - jedoch wenn es um die 
Selbstbestimmung und die Gesundheit von Frauen geht, keine 
europaweiten Richtlinien im Sinne einer Fristenlösung fordert? 
Und warum zurzeit auch auf politischer Ebene vor allem bei den 
sogenannten sozialen Parteien eher ein Backlash zu beobachten ist? 
Insgesamt ein sehr interessanter Diskussionsabend, der den Blick über 
den Tellerrand eröffnet hat. 
+++ On attendait Arnold Schönberg et Pierre Boulez. On a été séduit 
par Bruno Mantovani et Peter Eötvös. Le concert de dimanche dernier 
à la Philharmonie avait été annoncé sur des affiches grand format 
montrant le grand compositeur chef d’orchestre. Quand Boulez s’est 
désisté pour raisons de santé, une bonne partie du public également 
l’a suivie. Au point qu’on pouvait craindre que les musicien-ne-s de 
l’Ensemble Modern - une centaine - seraient plus nombreux que les 
spectateur-trice-s. Finalement, un public s’est quand même trouvé, 
et il n’a pas été décu. Tout d’abord, Peter Eötvös, compositeur et 
chef (un peu) plus jeune que Boulez l’a fort bien remplacé. Ensuite, 
sous sa direction, l’Ensemble Modern a interprété de manière 
convaincante les Orchesterstücke opus 16 de Schönberg, des morceaux 
pré-dodécaphoniques ainsi que ses Variations pour orchestre opus 
31, oeuvre-symbole de la dodécaphonie. Qu’on trouve les Variations 
un peu longues valide les tentatives de dépasser ce système et le 
sérialisme qui s’en est suivi. Cette nouvelle liberté a été illustrée 
en concert par des compositions de Jens Joneleit et Johannes Maria 
Staud, rassemblant violence de l’expression et recherches sonores. 
Postludium de Bruno Mantovani se situe dans le même esprit. Avec 
ses explosions de trombones, ses plaintes aux cordes, ses haut-bois 
suffoquants, ce mini-drame musical nous a conquis. 
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tenzieller Arbeitgeber könnte sich auf 
diesem Weg einen Eindruck von den 
Lebensverhältnissen verschaffen und 
zum Beispiel eine Bewerbung ableh-
nen, da der Wohnort des Betreffenden 
wenig repräsentativ ist. Andere kriti-
sieren die grundsätzliche Regelung, 
nach der der einzelne Bürger sein 
Recht reklamieren muss, statt dass es 
Google auferlegt wird, vor der Aktion 
die Bewilligungen einzuholen. 

Wie beurteilen Sie persönlich die Ge-
fährlichkeit oder Tragweite eines Pro-
jekts wie Google-Street-View, vergli-
chen mit Facebook, den I-Phones mit 
ihren Apps, die ja auch Spionagesoft-
ware enthalten? Und werden auch 
Sie Ihr Eigenheim pixeln lassen?

Bisher habe ich noch nicht Gebrauch 
von meinem Widerspruchsrecht ge-
macht. Aber sicher ist Google-Street-
View eine weitere Gefahr, und es gibt 
viele dieser Gefahren, die durch ihre 
Kumulation größer werden: Ich hin-
terlasse Daten, wenn ich mit meiner 
Kreditkarte einkaufen gehe, ich werde 
gefilmt von der Kameraüberwachung, 
die Daten meiner Telefonverbindun-
gen oder kommerzielle Angaben 
werden in gewissen Datenbanken ge-
speichert. Dann gibt es die sozialen 
Netzwerke wie Facebook. Das alles ist 
des Guten ein wenig zu viel. Deshalb 
wollen wir auch nicht den Eindruck 
aufkommen lassen, die Datenschutz-
behörde habe es nur mit Google zu 
tun. Wir wollen noch aktiver werden 

in puncto Datenschutz-Sensibilisie-
rung. Bisher klären wir Jugendliche in 
Informatikkursen über die Vor- und 
Nachteile des Internets auf. Letztlich 
glaube ich, dass jeder selbst entschei-
den muss, welche Daten er preisgibt 
und ob er eine Unterlassung erwirkt. 
Die Datenschutzkommission muss 
dafür sorgen, dass jeder die Rechte 
nutzen kann, die das Gesetz vorsieht 
- wie das Widerspruchsrecht.

Inwiefern ist Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt, wenn die Datenschutzbehör-
de einerseits bei Google-Street-View 
eingreift, andererseits aber bei den 
biometrischen Pässen, der öffentli-
chen Kameraüberwachung oder bei 
vergleichbaren Verwendungen von 
Häuserfotos – wie bei Editus vor ei-
nigen Jahren – kaum in Erscheinung 
tritt?

Wir müssen uns mit allen diesen Fäl-
len auseinandersetzen. Ich glaube, 
dass wir in unseren Stellungnahmen 
zu bestimmten Gesetzesprojekten 
immer kritisch waren und unsere He-
rangehensweise eine angemessene 
Antwort auf die Eingriffe in die Privat-
sphäre ist. Uns war immer wichtig, in 
den diversen Fragen einen globalen 
Standpunkt einzunehmen - etwa da-
rauf zu beharren, dass die Videoüber-
wachung nicht als Allheilmittel gegen 
Kriminalität angesehen werden darf. 
Natürlich ist eine ausreichende Poli-
zeipräsenz wichtig, aber genauso sind 
es die sozialen Maßnahmen.

Welche Herausforderungen sehen sie 
im Bereich des Datenschutzes?

Die größte Herausforderung ist die 
schnelle Entwicklung der Technolo-
gien. Google-Street-View ist symp-
tomatisch für sie. Wir befinden uns 
heute nicht mehr ausschließlich in 
einem nationalen Rahmen, sondern 
Datenschutz findet auf globaler Ebene 
statt und sieht sich Datenerhebungen 
gegenüber, die die ganze Welt um-
spannen. Ein anderes Thema ist der 
Stellenwert des Datenschutzes an 
sich: Datenschutz ist Ende der 70er 
Jahre entstanden. Wir müssen dieses 
Schutznetz der Persönlichkeitsrechte 
kontinuierlich aktualisieren und ver-
hindern, dass es schließlich als ein 
veraltetes Konzept dargestellt wird. 
Deshalb sind große Unternehmen wie 
Google oder Facebook eine große He-
rausforderung für den Datenschutz, 
weil sie es sind, die irgenwann pro-
pagieren könnten, dass Privatleben 
an sich ein Wert sei, der der Vergan-
genheit angehört. Für all die smarten 
Dienste, die solche großen Unterneh-
men anbieten und die von den Kon-
sumenten dankbar angenommen wer-
den, sind viele von ihnen bereit, ihre 
Privatsphäre preiszugeben. An dieser 
Herausforderung arbeiten wir auf in-
ternationaler Ebene. Während aber 
die Datenschutzbehörden in Europa 
die Schutzmaßnahmen noch halb-
wegs umfassend ansetzen, verfahren 
andere Länder ganz anders. Deshalb 
ist der Dialog zwischen der alten und 

der neuen Welt - Amerika und Asi-
en - so, dass uns oft Dinge auferlegt 
werden, die wir eigentlich nicht wol-
len. In der Frage, ob die großen Inter-
netfirmen, von denen die wenigsten 
ihre Wurzeln in Europa haben, sich 
wirklich mit  der Problematik des Da-
tenschutzes auseinandersetzen, neige 
ich zu vorsichtigem Optimismus. Bis-
her jedenfalls ist der Dialog zwischen 
den Konzernen und den Datenschutz-
behörden der EU-Staaten noch nicht 
abgebrochen worden. Aber auch auf 
lokaler Ebene hat die Datenschutz-
kommission große Herausforderun-
gen zu meistern, wie etwa die Wah-
rung der Persönlichkeitsrechte im 
Bereich der Gesundheitsreform. Hier 
muss verhindert werden, dass ir-
gendwann die Staatsverwaltung zum 
Datennetz der persönlichen Kranken-
geschichten Zugang erhält. Aber auch 
eine Biobank stellt eine Bedrohung 
der Privatsphäre dar. Hier müssen 
wir den richtigen Mittelweg finden, 
dass wir einerseits der Wissenschaft 
nicht jede Informationsquelle abgra-
ben, aber andererseits auch nicht den 
Kranken unkontrollierbaren Interes-
sen preisgeben.

Detaillierte Informationen zu den 
Kamerafahrten und zum Musterbrief stehen 
auf folgenden Webseiten:  
www.google.lu/streetview, www.cnpd.lu 

Zur Person: 

Nach kurzer Tätigkeit als 
Anwalt, arbeitete Gérard 

Lommel mehrere Jahre bei der 
Staatsanwaltschaft Luxemburg 

bevor er als Rechtsberater in 
der Privatwirtschaft tätig war. 

Seit ihrer Gründung im 
November 2002 steht er der 

Datenschutzkommission 
(CNPD) als Präsident vor und 

vertritt Luxemburg in der 
Arbeitsgruppe Datenschutz bei 

der EU Kommission sowie 
beim Europarat.


